
 

 
 

 BUNDESMINISTER 

 DR. JOSEF OSTERMAYER 

 
An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.120/0154-I/4/2015 Wien, am 17. Februar 2016 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Hagen, Kolleginnen und Kollegen haben am 

17. Dezember 2015 unter der Nr. 7482/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Kulturförderung für Abschiebegegner gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 Ist Ihnen der besagte Film bekannt bzw. vorgeführt worden? Wenn ja, wann? 
 Haben Sie Kenntnis über die Existenz dieses aus Kulturförderung gesponserten 

Filmes? Wenn nein, warum nicht? 
 Wie beurteilen Sie bzw. die Experten Ihres Hauses die Förderung derartiger Filme 

durch das Kulturbudget (rechtlich)? 
 

Für den gegenständlichen Film wurde keine Förderung beantragt. 

 

Zu Frage 4: 

 Sind Ihnen mehrere Projekte dieser Art bekannt? Wenn ja, welche? 
 

Es liegen keine Informationen zu anderen Projekten „dieser Art“ vor. 
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Zu Frage 5: 

 Liegen Ihrem Ministerium Erkenntnisse über missbräuchlich verwendete öffentli-
che Mittel vor? Wenn ja, welche? 

 

Es liegen keine Erkenntnisse über missbräuchlich verwendete öffentliche Mittel vor. 

 

Zu den Fragen 6 bis 8: 

 Wie werden derzeit Förderungen auf Ihre Rechtmäßigkeit kontrolliert? 
 Plant Ihr Ministerium Maßnahmen, um eine missbräuchlich verwendete Förderun-

gen zu vermeiden? 
a. Wenn ja, welche? 
b. Wenn nein, warum nicht? 

 Plant Ihr Ministerium Maßnahmen, damit missbräuchlich verwendete Förderun-
gen zurückgefordert werden können? 
a. Wenn ja, welche? 
b. Wenn nein, warum nicht? 

 

Voraussetzung für die Gewährung einer Förderung ist ein schriftlicher Förderantrag, 

der auf der Website (www.kunstkultur.bka.gv.at) zum Download bereit gestellt ist. 

Ebenso sind dort die Richtlinien für die Gewährung von Förderungen nach dem 

Kunstförderungsgesetz durch das Bundeskanzleramt (kurz: Kunstförderungsrichtli-

nien) inklusive Anhang gemäß Punkt 4.3.2 (Richtlinien des Bundeskanzleramtes zur 

Filmförderung) publiziert sowie weiterführende Informationsblätter u.a. zum Abrech-

nungswesen. Die Richtlinien wurden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Finanzen kürzlich umfassend überarbeitet und sind mit 1.1.2016 in dieser Fas-

sung in Kraft getreten. Weiters findet die Verordnung des Bundesministers für Finan-

zen über Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus 

Bundesmitteln (ARR 2014) Anwendung. 

 

Die Bearbeitung der Förderanträge erfolgt durch die Fachabteilungen. Die definitive 

Entscheidung und Verantwortung über Zuerkennung von Förderungsmitteln, Stipen-

dien und Preisen liegt bei der zuständigen Bundesministerin/beim zuständigen Bun-

desminister. Diese/Dieser kann zur Vorbereitung und Vorberatung von Förderungs-

angelegenheiten einzelner Kunstsparten Beiräte oder Jurys einsetzen, in die Fach-

leute der jeweiligen Sparte zu berufen sind. 
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Für die berufenen Beiräte und Jurys wurde mit 1. September 2015 eine neue Ge-

schäftsordnung auf der Website der Sektion veröffentlicht, die in den Punkten 9. und 

10. Regelungen hinsichtlich „Compliance“ und „Befangenheit“ enthält. 

 

Die Auszahlungen der Fördermittel in SAP-HV unterliegen dem 4-Augen-Prinzip. Die 

anschließende Kontrolle des Verwendungsnachweises wird vom Referat I/3/b des 

Bundeskanzleramtes wahrgenommen, d.h. Fördervergabe und Prüfung der Abrech-

nungsunterlagen sind voneinander organisatorisch und personell getrennt.  

 

Der Abschluss eines Förderungsvertrags erfolgt erst, wenn die Abrechnung eines 

allfälligen zuvor geschlossenen Vertrages im Bundeskanzleramt eingelangt ist bzw. 

nach endgültig festgestellter Rückzahlungsverpflichtung und wenn dieser nachge-

kommen wurde. 

 

Gem. § 10 Kunstförderungsgesetz habe ich dem Nationalrat im Wege der Bundesre-

gierung einen jährlichen Bericht über die Tätigkeit des Bundes auf dem Gebiet der 

Kunstförderung vorzulegen. Im Rahmen dieses Berichtes werden sämtliche Förde-

rungen nach dem Kunstförderungsgesetz, unter Nennung der Fördernehmerin/des 

Fördernehmers und der jeweiligen Fördersumme, veröffentlicht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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